
Bezirksregierung Köln 

Öffentliche Bekanntmachung 

Genehmigungsverfahren gemäß Bundes-Immissionsschutz gesetz 

der ESK GmbH 

Az.: 53-2023-0011063 

 

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274) in der zurzeit gültigen Fassung i. V. mit den § 16 Abs. 1 der Neunten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) vom 29.05.1992 
(BGBl. I S. 1001) in der zurzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt gegeben: 

Der für das o.g. Genehmigungsverfahren zur Neuerrichtung einer Anlage zur Herstellung von Silici-
umcarbid in der Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln vom 11.03.2024 für den 02.07.2024 fest-
gesetzte Erörterungstermin entfällt .  

Innerhalb der Einwendungsfrist sind keine Einwendungen erhoben worden, so dass der Termin gem. 
§ 16 Abs. 1 der 9. BImSchV nicht stattfindet. 

 

Köln, den 21.05.2024 

Im Auftrag 

gez. M. Hoffmann 


